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Umgang mit Asbestprodukten 

Asbest ist eine Sammelbezeichnung für eine bestimmte Gruppe natürlicher 
silikatischer Minerale. Typisch für Asbest ist die leichte Spaltbarkeit in der 
Längsachse. Viele dieser Fasern sind so dünn, dass sie im Lichtmikroskop nicht 
sichtbar sind. Diese feinsten Fasern können eingeatmet werden und so zu 
Gesundheitsschäden führen. Obwohl die krebserzeugende Wirkung seit langem 
bekannt ist, wurde Asbest in vielen Baustoffen eingesetzt. 

In den letzten Jahrzehnten entstanden so viele Garagen, Neben- und 
Fabrikgebäude, aber auch Wohngebäude mit Dacheindeckungen und 
Fassadenverkleidungen aus Wellasbestplatten und Kunstschiefer. 

Es kommt immer wieder vor, dass solche Dächer oder Verkleidungen unsachgemäß 
saniert oder entfernt werden. Beim Brechen, Zersägen oder bei stark verwitterten 
Asbesterzeugnissen können Fasern frei werden, sodass eine erhebliche Gefährdung 
der menschlichen Gesundheit besteht. 

Deshalb dürfen Abbruch- Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten nur bestimmte 
Personen mit entsprechender Sachkunde unter besonderen Vorkehrungen 
durchführen. 

Ausgebaute Asbestprodukte (z.B. Asbestzementplatten) dürfen nicht wieder 
verwendet werden (Verwendungsverbot). Sie sind auf der Reststoffdeponie 
Heinersgrund unter besonderen Vorkehrungen beim Transport und bei der 
Einlagerung zu beseitigen. 

Jeglicher aktive Umgang kann strafrechtliche Folgen haben. So ist es z. B. verboten, 
vorhandene Asbestzementdächer mit anderen Dacheindeckungen zu überdecken. 
Unbeschichtete Asbestzementdächer dürfen nicht gereinigt und beschichtet werden. 
Tätigkeiten, die zu einem Abtrag der Oberfläche führen, wie Schleifen, Bohren, 
Druckreinigen oder Abbürsten sind verboten, es sei denn, es handelt sich um 
emissionsarme, behördlich oder berufsgenossenschaftlich anerkannte Verfahren. 
Dies gilt uneingeschränkt auch für den privaten Bereich. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei der 

 Regierung von Oberfranken, Gewerbeaufsichtsamt, Tel. 0921/604-0

 Stadt Bayreuth, Amt für Umwelt- und Klimaschutz, Tel. 0921/25-1385 oder
25-1118

 Stadt Bayreuth, Stadtbauhof, Tel. 0921/25-1848 oder
http://www.bayreuth.de (Info „Anlieferung von asbesthaltigen Abfällen auf der
der städtischen Deponie Heinersgrund“


